
Nachtrag. &amp;gt;

196. Der preußische Wahlreformentwurf.
Dem Landtage ist soeben ein E e s e tz e n t w u r f zugegangen

zur Abänderung der Vorschriften über die
Wahlen zum Hause der Abgeordneten.

Hm uns ein vollständig klares Urteil zu bilden, lassen wir
den Entwurf im Wortlaute folgen.

Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung der Vorschriften
über die Wahlen zum Hause der Abgeordneten.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen usw.,
verordnen, mit Zustimmung der beiden Häuser des Landtags der
Monarchie, was folgt:

Artikel I.
Die Artikel 70. 71, 72, 74, Abs. 1 der Verfassungsurkunde vom

31. Januar 1850 (Gesetzsamml. &amp;lt;5. 17) werden aufgehoben:
Artikel II.

An ihre Stelle treten nachfolgende Vorschriften:
8 1. Wähler für das Haus der Abgeordneten ist jeder Preuße,

welcher das vierundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat, in der
Gemeinde, wo er seit sechs Monaten seinen Wohnsitz oder Aufent¬
halt hat.

Jeder Wähler darf nur an einem Orte wühlen.
Für die zum aktiven Heere gehörigen Militürpersonen, mit

Ausnahme der Militürbeamten, ruht die Berechtigung zum
Wählen.

8 2. Vom Rechte zum Wählen (8 1) sind ausgeschlossen Per¬
sonen :

1. die entmündigt oder unter vorläufige Vormundschaft ge¬
stellt sind, für die Dauer der Entmündigung oder Vor¬
mundschaft:

2. über deren Vermögen das Konkursverfahren eröffnet ist,
für die Dauer des Verfahrens:

3. denen die bügerlichen Ehrenrechte aberkannt sind, für die
Dauer der Aberkennung:

4. die eine Armenunterstützung aus öffentlichen Mitteln er¬
halten.

*) Die beiden nachfolgenden Entwürfe kamen während der Drucklegung
des Buches zur Verhandlung.


